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auf der Grundlage der Lieferinformatidn zum Zentralen Ar
tikelkatalog der Volkswirtschaft der DDR zu erfolgen.

(2) Für nicht in der Lieferinformation ausgewiesene Werk
zeug- und Verarbeitungsmaschinen sind Abstimmungen der 
Fondsträger bzw. Versorgungsbereiche über Liefermöglich
keiten mit den zuständigen bilanzbeauftragten Organen vor
zunehmen.

(3) Zur Ermittlung des Bedarfes an Werkzeug- und Ver
arbeitungsmaschinen haben die bilanzbeauftragten Organe 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Werkzeug- und 
Verarbeitungsmaschinenbau den Fondsträgern bzw. Versor
gungsbereichen bis zum 15. Juli jeden Jahres die Lieferinfor
mation für das 2. Folgejahr bereitzustellen.

(4) In der Lieferinformation werden die Werkzeug- und 
Verarbeitungsmaschinen, die einen hohen Anpassungsauf
wand erfordern oder verbraucherspezifisch eingerichtet wer
den müssen, mit dem Zeichen „T“ versehen. Für diese Aus
rüstungen sind, unabhängig von der verbraucherseitigen 
Planung, technische Klärungen zwischen den zuständigen Ver
tragspartnern durchzuführen. Sich daraus ergebende Zweck
bindungen für einen Bedarfsträger sind von den bilanzbeauf
tragten Organen dem Ministerium für Werkzeug- und Ver
arbeitungsmaschinenbau zur Bestätigung einzureichen. Das 
gilt auch für Sondermaschinen.

§3
Ablauf der verbraueberseitigen Planung

(1) Die Fondsträger und Versorgungsbereiche haben den 
volkswirtschaftlich begründeten Bedarf ihres Verantwor
tungsbereiches entsprechend den Erfordernissen des EDV- 
Projektes der Staatlichen Plankommission „Investitions
planerarbeitsplatz — Teil Ausrüstungen“ (Kurzbezeichnung: 
IPA—B) zu erfassen und die entsprechende Ubergabedatei für 
die nach § 2 Abs. 1 katalogisierten Werkzeug- und Ѵегафеі- 
tungsmaschinen den zuständigen bilanzbeauftragten Organen 
bis zum 30. November für das 2. Folgejahr des laufenden 
Planjahres zu übergeben. Als Datenträger sind ausschließlich 
Disketten im Format

SCPX - Hausformat (DS, DD-16 X 256 X 80) für 624 K- 
Disketten 

zu verwenden.

(2) Über den Umfang und den Inhalt der erforderlichen In
formationen gemäß Abs. 1 haben die Fondsträger und Ver
sorgungsbereiche eigenverantwortlich Regelungen für die 
Ausarbeitung der verbraucherseitigen Planinformation durch 
die nach- bzw. zugeordneten Bedarfsträger zu treffen.

(3) Die Fondsträger und Versorgungsbereiche haben auf der 
Grundlage von zentralen Festlegungen, Planentscheidungen 
und Nutzungs- bzw. Effektivitätsnachweisen Vorschläge für 
eine volkswirtschaftlich begründete Rang- und Reihenfolge 
der Bedarfsdeckung in Form von Positionsnummem zu unter
breiten.

§4
Information über die Deckung des Bedarfes

(1) Die Versorgungsbereiche bzw. Fondsträger haben den 
volkswirtschaftlich begründeten Bedarf an Werkzeug- und 
Verarbeitungsmaschinen für das Folgejahr im Februar des 
laufenden Planjahres vor der Staatlichen Plankommission zu 
verteidigen. Im Ergebnis der Bedarfsverteidigung werden zu 
Schwerpunktpositionen und Schwerpunktobjekten länger
fristige Entscheidungen als Grundlage für die Ausarbeitung 
der Planentwürfe abgestimmt.

(2) Das Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungs
maschinenbau bzw. die bilanzbeauftragten Organe erarbeiten 
einen Vorschlag zur Deckung des Bedarfes für das Folgejahr 
des laufenden Planjahres. Grundlage hierfür sind weitere 
Bedarfspräzisiefungen der Versorgungsbereiche bzw. Fonds- 
tFäger gegenüber den bilanzbeauftragten Organen sowie Fest

legungen zum Staatsplan Investitionen und Entscheidungen 
der Investitionsberatungen der Staatlichen Plankommission. 
Die Übergabe des Vorschlages erfolgt entsprechend den zen
tralen Festlegungen zum terminlichen Ablauf der Ausarbei
tung der Jahresvolkswirtschaftspläne.

(3) Zur Vorbereitung der staatlichen Planauflagen zu den 
Staatsplanbilanzen für das Folgejahr finden im September 
des laufenden Planjahres zwischen der Staatlichen Plankom
mission, dem Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungs
maschinenbau und den Versorgungsbereichen bzw. Fondsträ
gern sowie den bilanzbeauftragten Organen Beratungen statt, 
in deren Ergebnis Entscheidungen über die Höhe des volks
wirtschaftlich begründeten Bedarfes und seine sortiments
konkrete Deckung getroffen werden.

(4) Informationen bzw. Vorschläge zur Deckung des Bedar
fes werden durch die bilanzbeauftragten Organe in Form von 
Abstimmungsprotokollen, in die Entscheidungen gemäß den 
Absätzen 1 bis 3 eingeordnet sind, unter Nutzung der Möglich
keiten der Bürocomputertechnik den Fondsträgern oder Ver
sorgungsbereichen übergeben. Die Fondsträger oder Versor
gungsbereiche haben innerhalb von 3 Wochen zu diesen Vor
schlägen verbindlich Stellung zu nehmen und das vorgelegte 
Abstimmungsprotokoll unter Festlegung der Bedarfsträger 
den bilanzbeauftragten Organen zurückzugeben. Auf dieser 
Grundlage erfolgt der Abschluß der Lieferverträge.

§5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 16. Juli 1984 über 
die Planung und Bilanzierung von Werkzeugmaschinen (GBl. I 
Nr. 23 S. 284) außer Kraft.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Anordnung sind die Form
blätter 1802 und 1804 für die verbraucherseitige Planinfor
mation gemäß der Anordnung Nr. 4 vom 29. Februar 1988 
über die Ergänzung der Ordnung der Planung der Volkswirt
schaft der DDR 1986 bis 1990 Teil M, Planung der Material
ökonomie, Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilan
zierung (Sonderdruck Nr. 1190/1 m—II des Gesetzblattes) bei 
Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen nicht anzuwenden.

Berlin, den 31. März 1989

Der Minister 
für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau

Dr. G e о r g i

Anordnung Nr. 62 1 
über die Ergänzung der Ordnung der Planung 

der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990

vom 4. April 1989

§1
In Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen wer

den die Festlegungen zur Ausarbeitung und Einreichung der 
Planentwürfe zum Fünf jahrplan, zu den -Jahresvolkswirt- 
schaftsplänen und Staatshaushaltsplänen (Anlage) in Ergän
zung der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 
1986 bis 1990 — Planungsordnung — Anlage zur Anordnung 
vom 7. Dezember 1984 (Sonderdruck Nr. 1190 а bis r des Ge
setzblattes) in der Fassung
• der Anordnung Nr. 3 vom 27. Februar 1987 über die Ergän

zung der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der 
DDR 1986 bis 1990 (GBl. I Nr. 8 S. 67 ; Sonderdruck 
Nr. 1190/1 ä, 1, n des Gesetzblattes),

1 Anordnung Nr. 5 vom 16. Januar 1989 (GBl. I Nr. 3 S. 79; Sonder
druck Nr. 1190/2 1 des Gesetzblattes)


